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Wo wird der Antrag auf Förderdarlehen gestellt? 
 
 
 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
 
Wie beantragt man ein ISB-Darlehen? 
Zunächst einmal ist zu unterscheiden zwischen dem Direktverfahren und dem Hausbankverfahren. 
Bei dem Direktverfahren tritt die ISB, bzw. eine ihrer Tochtergesellschaften, direkt in den Kontakt 
mit dem antragstellenden Unternehmen. Dies ist im Rahmen aller Zuschussprogramme sowie bei 
der Vergabe von Kapitalbeteiligungen der Fall. Im sogenannten Hausbankverfahren werden die 
Fördergelder über die Hausbanken ausgereicht; die ISB (analog: KfW Mittelstandsbank) tritt dabei 
als Refinanzierungsinstitut auf. Die ISB arbeitet mit allen Banken und Sparkassen zusammen. Die 
Hausbank nimmt die Förderanträge entgegen und leitet sie an die ISB weiter. Sie verpflichtet sich 
gegenüber der ISB, die Darlehen fristgerecht zu verzinsen und zu tilgen, und sie trägt das Kreditrisi-
ko. Auf die Kreditentscheidung der Hausbank nimmt die ISB keinen Einfluss; auch nicht darauf, 
welche Sicherheiten sich die Bank für die Förderdarlehen stellen lässt. Können keine ausreichenden 
Sicherheiten geboten werden, besteht allerdings die Möglichkeit, den jeweiligen Kredit mit einer 
öffentlichen Bürgschaft zu unterlegen. Unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Förder-
entscheidung ist eine fristgerechte Antragstellung. Dies bedeutet, dass vor Investitions- bzw. Pro-
jektbeginn der Antrag bei der ISB (bei Zuschussprogrammen und Kapitalbeteiligungen) bzw. der 
Hausbank (im Bereich zinsverbilligter Darlehen) gestellt sein muss. Als Investitionsbeginn gilt dabei 
der Abschluss eines ersten, dem Projekt zurechenbaren Lieferungs- bzw. Leistungsvertrages. 
Auf der Internetseite der ISB unter www.isb.rlp.de, im Bereich "Förderung" finden Sie für die ver-
schiedenen Förderprogramme der ISB Anträge zum Herunterladen.  
 
 

Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH 
 
Wie beantragt man eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank? 
Beim Antragsverfahren gilt grundsätzlich das Hausbankprinzip, das heißt, Sie stellen Ihren Bürg-
schaftsantrag über Ihre Hausbank. Sie sprechen im Vorfeld Ihres geschäftlichen Vorhabens mit Ihrer 
Hausbank, bei der Sie den Kredit für Ihr Vorhaben beantragen wollen. Ihre Hausbank beurteilt Ihr 
Vorhaben positiv - allerdings reichen die verfügbaren Sicherheiten nicht aus. 
- Gemeinsam mit Ihrer Hausbank beantragen Sie eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank Rhein-

land-Pfalz GmbH. Bitte beachten Sie, dass der Antrag für die Bürgschaft noch vor dem Beginn 
Ihres Vorhabens gestellt werden soll. 

- Die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH prüft Ihr Vorhaben, das marktrelevante Umfeld 
sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse und holt in der Regel eine Stellungnahme von der zu-
ständigen Kammer oder des Fachverbandes ein. Ist die Bürgschaftsbank von der Tragfähigkeit 
des Geschäftsvorhabens überzeugt, sendet sie eine Bürgschaftsurkunde an Ihre Hausbank - und 
Sie erhalten eine verbindliche Zusage der Bürgschaftsbank. 

- Ihre Hausbank setzt die in der Bürgschaftsurkunde vereinbarten Auflagen und Bedingungen 
vertraglich mit Ihnen um. 

 

http://www.isb.rlp.de/
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Als Existenzgründer können Sie Ihren Antrag im Rahmen des Angebotes Bürgschaft Direkt (Bürg-
schaft ohne Bank) bei der Bürgschaftsbank direkt stellen. Mit der Zusage der Bürgschaftsbank kön-
nen Sie Ihrer Hausbank bereits eine Sicherheit präsentieren.  
 
 

KfW-Mittelstandsbank 
 
Wie beantragt man einen KfW-Kredit? 
Der Antrag muss bei Ihrer Hausbank gestellt werden. Der Kreditantrag muss immer vor Beginn des 
Vorhabens (z. B. erster verbindlicher Auftrag, Abschluss eines Kaufvertrages) gestellt werden, denn 
Umschuldungen (Ablösung bestehender Bankkredite durch andere Bankkredite. Mit Krediten der 
KfW Mittelstandsbank darf nicht umgeschuldet werden) und Nachfinanzierungen (Finanzierung 
bereits begonnener Investitionen. Eine Nachfinanzierung mit einem Kredit der KfW Mittelstands-
bank ist grundsätzlich ausgeschlossen) sind nicht möglich. Sprechen Sie also so früh wie möglich 
mit Ihrer Bank über den KfW-Kredit. 
Das Antragsformular erhalten Sie bei Ihrer Bank, die Ihnen auch beim Ausfüllen behilflich ist. Sie 
können das Formular auch direkt bei der KfW bestellen - per E-Mail an bestellservice@kfw.de oder 
per Anruf in unserem Infocenter Tel. 0180 1 241124  Die Bestellnummer lautet 141660. 
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den Kreditantrag direkt auf der Internetseite der KfW unter  
www.kfw-mittelstandsbank.de auszufüllen. Den Ausdruck reichen Sie dann bei Ihrer Bank ein,  
ebenso alle notwendigen Unterlagen zu Ihrem Vorhaben. 
 
Prüfung des Antrags bei der Bank 
Die Bank finanziert Ihr Vorhaben "aus einer Hand". Ein KfW-Kredit kann Ihren Finanzierungsbedarf 
in manchen Fällen nur teilweise abdecken. Die Bank ergänzt die Finanzierung dann mit einem 
Hausbankdarlehen. In jedem Fall sollten Sie aber einen angemessenen Eigenkapitalbetrag einsetzen. 
Die Entscheidung über die Kreditvergabe trifft Ihre Bank nach Objekt- und Bonitätsprüfung. Fällt 
die Prüfung positiv aus, befürwortet die Bank den Kredit auf dem Antragsformular und reicht es bei 
der KfW ein. 
 
Prüfung des Antrags bei der KfW 
Die KfW prüft, ob alle Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Übernimmt die Bank die volle Haftung, 
kann die KfW den Kredit nach dieser nur formalen Prüfung innerhalb weniger Arbeitstage zusagen. 
Wenn die KfW ebenfalls Risiko übernimmt, prüft sie zusätzlich Ihre Kreditunterlagen. Bis zur Zusa-
ge benötigt die KfW in der Regel dann noch einige Tage mehr. 
 
Der Kreditvertrag 
Der Kreditvertrag wird zwischen Ihnen und Ihrer Bank geschlossen. Die Bank zahlt den KfW-Kredit 
an Sie aus und leitet auch Ihre Rückzahlungen an die KfW weiter. Außer dem Kreditzins entstehen 
keine weiteren Kosten, z. B. Bearbeitungsgebühren (Entgelt für die Kosten der Kreditbearbeitung. 
Bearbeitungs- und Verzichtsgebühren werden für KfW-Kredite nicht berechnet. Die Kosten der 
durchleitenden Bank sind mit einer Marge abgegolten, die im Zinssatz bereits enthalten ist. Aus-
nahme: Reisekosten für Firmenbesuche oder Betriebsbesichtigungen, Kosten für Schätzgutachten, 
Überwachung von Sicherungsübereignungen, Fotokopien und Porto dürfen dem Kreditnehmer in 
Rechnung gestellt werden, wenn die Bank diese Kosten konkret belegt (keine Pauschalen)). 
 
 
Beratung für Existenzgründer und Unternehmen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen er-
halten Sie bei der IHK Pfalz: 
 
Dipl.-Kfm. Thomas Engel, Starterzentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz 
Tel. 0621 5904-2100, Fax 0621 5904-2104, Email: thomas.engel@pfalz.ihk24.de 
 
Dipl.-Kfm. Thorsten Tschirner, IHK-Starterzentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz 
Tel. 0621 5904-2103, Fax 0621 5904-2104, Email: thorsten.tschirner@pfalz.ihk24.de 

mailto:bestellservice@kfw.de
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratung/Finanzierungsberatung/Infocenter.jsp
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/
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Dipl.-Phys. Marc Watgen, Starterzentrum Landau-Südpfalz 
Tel.:06341 971-2511, Fax 06341 2514, Email: marc.watgen@pfalz.ihk24.de 
 
Ass. jur. Michael Schaum, Starterzentrum Kaiserslautern-Nordwestpfalz 
Tel. 0631 41448-2701, Fax 0631 41448-2704, Email: michael.schaum@pfalz.ihk24.de 
 
Dipl.-Ing. Andreas Knüpfer, Starterzentrum Pirmasens-Südwestpfalz 
Tel. 06331 523-2611, Fax 06331 2614, Email: andreas.knuepfer@pfalz.ihk24.de 
Gabriele Westerkamp, Starterzentrum Pirmasens-Südwestpfalz 
Tel. 06331 523-2615, Fax 06331 523-2614, Email: gabriele.westerkamp@pfalz.ihk24.de 
 
Allgemeine Beratung der Förderbanken: 
Beratertelefon der ISB: 06131 985-333 E-Mail: isb@isb.rlp.de 
Infocenter der KfW: Tel. 0180 1 241124   
 
 
 
 
Stand: Januar 2012 
Für die Richtigkeit aller Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen. 
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